
Sozialabgaben 
 
Im Theater gelten die meisten Berufsgruppen (Schauspiel, Bühnenbild/Kostümbild, Choreographie, Musikalische Leitung, Regie, Technik/Licht) gemäss AHV-
Gesetz als unselbständig Erwerbende, also als Arbeitnehmer/innen. Einzig Theaterproduzent/innen, Autoren/innen, evtl. die Musikalische Leitung können als 
selbständig Erwerbende angesehen werden.  
 
ACT empfiehlt den Theaterschaffenden, sich vom Theater bzw. Verein anstellen zu lassen; der Arbeitgeber leistet so die Hälfte an die Sozialabgaben. 

 
 

 Arbeitnehmer/in 
(AN) 
 

  Sozialabgaben  
zugunsten des 
Arbeitnehmenden 

Wer zahlt die 
Sozialabgaben? 

 Selbständig
-erwerbende 

 Sozialabgaben 
des 
Selbständig-
erwerbenden 

Wer zahlt die 
Sozialabgaben? 

 
 

       

 

 
* ca. 15% des 
Bruttolohnes 

diesen Anteil  
zahlt der 
Arbeitgebende 

    

    

  

* ca. 13% des 
Bruttolohnes* 

diesen Anteil zahlt 
der 
Arbeitnehmende 

 
     
     
   

 

 

* ca. 22% des 
Honorars 

alle 
Sozialabgaben 
werden vom 
Selbständig-
erwerbenden 
bezahlt 

      

  

 

    

    

 

 
Honorar >>>>> 
 
 
 
 
 
 

Honorar >>>>> 
nach Abzug 
der 
Sozialabgaben     

        

        

        

        

        

 

 
Bruttolohn >>>>> 
= Nettolohn + 
Sozialabgaben AN 
 
Nettolohn >>>>>> 
= dieser Lohn wird 
dem Arbeitnehm-
enden ausbezahlt 

 

 

    

 

 

 

   

     * inkl. Pensionskasse CAST (ca. 6%)     * inkl. freiwillige Pensionskasse CAST (ca. 12%) 


